
 
 
 
 

                                   
 
Von: Genz, Birgit [mailto:Birgit.Genz@kreis-segeberg.de]  
Gesendet: Freitag, 5. Juni 2015 14:20 
An: Innenausschuss (Landtagsverwaltung SH) 
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Landesbauordnung 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schönfelder, 

 

anliegend erhalten Sie die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Brandschutzingenieure in Schleswig-Holstein zur Änderung der Landesbauordnung und der 
Landesverordnung über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit 
sowie Prüfsachverständigen. 

Die vorliegenden Entwürfe beinhaltet einige Änderungen, die für den Brandschutz – den 
Abwehrenden und Vorbeugenden – von Bedeutung sind. 
Aus diesem Grunde haben wir eine tabellarische Darstellung erarbeitet.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Änderungsvorschläge Berücksichtigung finden! 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Genz 
1. Vorsitzende der AGBSI 

AGBSI –SH 
1. Vorsitzende 
Birgit Genz 
Christian-Rohlfs-Str. 11 
23795 Bad Segeberg 

Tel. p.: 04551 / 83735 
Tel. d.: 04551 / 951507 
Fax d.: 04551 / 951533 
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Öffnungen in Brandwänden und  

Wänden anstelle von Brandwänden (Brandwandersatzwan d „BWEW“) 

 

Die Landesbauordnung, als Gesetz über die Ordnung im Bauwesen, hat als Adressaten 

neben dem Bauherren auch die sog. am Bau Beteiligten. § 54 (1) LBO verpflichtet den 

Bauherrn fachkundige Personen zu bestellen (Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter). 

 

Der Gesetzgeber setzt demnach voraus, dass fachkundige Personen die entsprechenden 

Folgerungen aus den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen ableiten und umsetzen 

können. Die fachkundigen Personen sind demnach dafür zuständig weitergehende, parallele 

oder technische/gesetzliche Anforderungen zu berücksichtigen/umzusetzen. 

 

Grundsätzlich fordert der Gesetzgeber die Ausführung von Brandwänden und BWEW ohne 

Öffnungen: § 31 (8) LBO Satz 1 „Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig.“ 

Aus brandschutztechnischer Sicht handelt es sich bei einer Brandwand/BWEW um die letzte 

Barriere im Kaskadensystem zur Begrenzung einer Brandausbreitung. 

Unter strengen Anforderungen werden Öffnungen in inneren Brandwänden/BWEW 

zugelassen (§ 31 (8) Satz 2 LBO). Öffnungen sind demnach nicht grundsätzlich ohne 

Weiteres zulässig. Es ist bei jeder Öffnung zu prüfen ob und in welcher Größe überhaupt 

eine Öffnung erforderlich ist. Die Entscheidungsgründe für die Öffnung sind entsprechend 

darzulegen und zu dokumentieren. 

Sind entsprechend der Nutzung Öffnungen erforderlichen und sind diese auf die 

erforderliche Zahl und Größe beschränkt, müssen die Öffnungen feuerbeständige, dicht- und 

selbstschließende Abschlüsse haben (§ 31 (8) LBO).  

Hierbei handelt es sich um eine „statische“ Anforderung ohne Raum für Interpretation. Wenn 

Öffnungen erforderlich werden, dann muss der Abschluss dafür feuerbeständig sein. 

Aus dieser Anforderung folgt, dass die erforderlichen Rahmenbedingungen zum Einbau für 

einen feuerbeständigen Abschluss vom beauftragten Planer erkannt und umgesetzt werden. 

Bei der „statischen“ Anforderung zum Einbau eines feuerbeständigen Abschlusses wird in 

§ 31 (8) LBO nicht zwischen Brandwänden und BWEW unterschieden. Vielmehr wird im 

Absatz 11 zum Ausdruck gebracht, dass alle Anforderungen an Brandwände, mit Ausnahme 

der Feuerwiderstandsklasse und mechanischen Festigkeit, auch für BWEW gelten. 

Da feuerbeständige Abschlüsse, vornehmlich Türen als Feuerschutzabschlüsse (FSA), laut 

den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) 

und Herstellerangaben nur in Wände gleicher oder höherer Feuerwiderstandsklasse 

stern_m
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eingebaut werden dürfen1, ergibt sich auch für die ggf. zulässige BWEW die Anforderung der 

Feuerwiderstandsklasse F 90 AB, obwohl für die Gebäudeklasse 1-4 hochfeuerhemmende 

Wände anstelle von Brandwänden zulässig wären.  

Offensichtlich erlaubt der Gesetzgeber geringere Anforderungen an Wände anstelle von 

Brandwänden bei „kleineren“ Gebäuden nur für Wände ohne Öffnungen. 

Sofern Öffnungen „gewünscht“ bzw. erforderlich sind ergibt sich durch die Forderung des 

Öffnungsverschlusses eine höherwertige Ausführung auch für Wände anstelle von 

Brandwänden. 

 

Das das Gesetz über die Ordnung im Bauwesen „statische“ / grundsätzliche Anforderungen 

stellt, auf welche der fachkundige Planer unter Beachtung weiterer technischer 

Anforderungen reagieren muss, zeigen weitere folgende Beispiele. 

 

§ 30 (3) Satz 3 LBO fordert feuerbeständige Trennwände zum Abschluss von Räumen mit 

Explosions- oder erhöhter Brandgefahr. Die „statische“ Anforderung gilt auch für Gebäude 

der Gebäudeklasse 1- 4, obwohl hier tragende Wände, Pfeiler, Stützen (Tragwerk), sonstige 

Trennwände und Decken lediglich feuerhemmend bzw. hochfeuerhemmend zulässig sind.  

Sofern ein Raum mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr z.B. im 1. OG eines Gebäudes 

der Gebäudeklasse 3 geplant wird, müssen auch die anschließenden Bauteile (Wand, 

Decken) feuerbeständig ausgeführt werden, ggf. sogar das Tragwerk, obwohl grundsätzlich 

eine feuerhemmende Ausführung zulässig währe, ohne Raum mit Explosions- oder erhöhter 

Brandgefahr2. 

 

Ein weiteres Beispiel ergibt sich für Trennwände in Dachgeschossen. Trennwände z.B. 

zwischen Wohnungen im Dachgeschoß müssen gem. der „statischen“ Anforderung § 30 (3) 

LBO mindestens feuerhemmend ausgeführt werden. Das Tragwerk in Dachgeschoßen darf 

jedoch gem. § 28 (1) Satz 2 LBO ohne Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer 

ausgeführt werden, wenn darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind. Aus den 

technischen Anforderungen (vgl. DIN 4102) bzw. bauaufsichtlichen 

Verwendbarkeitsnachweisen für Wandsysteme ergibt sich, dass ggf. der komplette 

Dachgeschossausbau bzw. das Tragwerk auch mindestens feuerhemmend ausgeführt 

werden muss. 

 

                                                
1 Andere FSA, wie bspw. Brandschutzklappen K 90 dürfen auch in Wände geringerer Feuerwiderstandsklasse 
eingebaut werden, verlieren jedoch dann die feuerbeständige Eigenschaft und erhalten die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der umgebenden Wand. 
2 Die Ausführung feuerhemmender Wände von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr in Gebäuden 
der Gebäudeklasse 3 wird oft auch im Rahmen der Prüfung durch PrüfSV nicht als Abweichung behandelt. 



Ist nun eine Öffnung aufgrund der Nutzung und in der erforderlichen Größe in einer BWEW 

erforderlich, und wenn aufgrund des konstruktiven Aufbaus des Objektes die BWEW nicht 

feuerbeständig ausgeführt werden kann, hat der Gesetzgeber den Weg zum Einbau eines 

hochfeuerhemmenden Abschlusses über eine Abweichung i.S. § 71 LBO als Option 

vorgesehen. 

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von den Anforderungen des 

Gesetzes über die Ordnung im Bauwesen zulassen, wenn sie mit dem Zweck der jeweiligen 

Anforderung vereinbar ist. 

Der Zweck bzw. das Schutzziel der Anforderung zum Verschluss von Öffnungen in 

Brandwänden/BWEW ergibt sich aus § 31 (1) LBO. Die Brandausbreitung muss ausreichend 

lang begrenzt werden. Für ausreichend lange hält der Gesetzgeber für Gebäude der 

Gebäudeklasse 1- 4 eine Dauer von 60 Minuten, bei öffnungslosen Wänden! 

 

Da Öffnungen aufgrund Verschleiß/menschlichem Fehlverhalten etc. grundsätzlich eine 

Schwächung einer raumabschließenden brandschutztechnisch bemessenen Wand 

darstellen, ist der Grund für die Anforderung gem. § 31 (8) LBO aus brandschutztechnischer 

Sicht nachvollziehbar. D.h. wenn Öffnungen in Brandwänden/BWEW erforderlich sind, ergibt 

sich daraus zunächst „automatisch“ eine höhere Wand-/Abschlussqualität. 

 

Im Rahmen der Erfüllung der Anforderungen im Zuge einer Abweichung ist grundsätzlich die 

Einhaltung des Schutzziels zu prüfen.  

Bspw. ist es mit Blick auf die Behinderung der Brandausbreitung ein Unterschied, ob eine 

BWEW mit Öffnung eine Lagerhalle zur Lagerung geringwertiger Güter bzw. Güter mit 

langsamer Brandausbreitungsgeschwindigkeit mit Ausdehnungen von 20 m x 45 m unterteilt, 

oder ein Pflegheim mit Ausdehnungen von 38 m x 60 m. 

 

Aus der „statischen“ Anforderung § 31 (8) LBO i.V.m. der Anforderung, dass die 

Anforderungen an Brandwände, mit Ausnahme der Feuerwiderstandsdauer und 

mechanischer Festigkeit, auch für Wände anstelle von Brandwänden, gelten ist nicht zu 

erkennen, dass eine hochfeuerhemmende Wand mit hochfeuerhemmenden Abschlüssen 

den dort gestellten Anforderungen entspricht. Vielmehr weicht eine solche Ausführung von 

den v.g. Anforderungen ab. Gem. § 71 (2) LBO ist die Zulassung von Abweichungen 

gesondert zu beantragen. 

Aus der Fragestellung bzw. Diskussion ergibt sich, dass die Ausführung von nicht 

feuerbeständigen Abschlüssen dem Gesetz nicht eindeutig zu entnehmen ist. Ein Verzicht 

auf eine Zulassung der Abweichung i.S. § 71 LBO birgt die Gefahr, dass ein nicht 

feuerbeständiger Abschluss materiell und formell illegal bewertet werden kann. 



Was bedeutet „entsprechend“: 

 

Duden:  

Synonyme 

• befriedigen, entgegenkommen, erfüllen, gerecht werden, gleichkommen, 
liegen, nahekommen, passen, übereinstimmen, zufriedenstellen, zusagen; 
(veraltend) genugtun 

• befolgen, befriedigen, berücksichtigen, sich beugen, einhalten, erfüllen, 
genügen, gewähren, sich richten, stillen; (gehoben) einlösen, Genüge tun, 
nachkommen, willfahren; (veraltend) genugtun; (Amtssprache) stattgeben; 
(Papierdeutsch) Folge leisten 

 

Bedeutung  

gemäß, nach, in Übereinstimmung mit etwas 
 

Im juristischem Sinne kann „entsprechend“ auch bedeuten, dass eine Rechtsnorm auf einen 

anderen ansonsten ungeregelten Fall übertragbar ist. Vergleichbar mit der Formulierung 

„analog“. Analog wird i.d.R. dann verwendet, wenn es sich um eine Regelungslücke handelt. 

„entsprechend“ wird vom Gesetzgeber i. Allg. angewandt zur Vermeidung von 

Regelungslücken (gesetzliche Analogie). 

„Entsprechend“ ist demnach „gleich, genauso“ zu verstehen, oder siehe Bedeutung Duden 

„in Übereinstimmung mit“. 

Eine Interpretation mit „sinngemäß“ ist nicht nachvollziehbar. 
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